
Notfalldienste

Stadt Dübendorf 

Soz ia les  

Ärztlicher Notfalldienst  

In Notfällen ist immer zuerst der Hausarzt zu kontaktieren. 
 
Ist dieser abwesend und verweist auf den Notfalldienst, wählen Sie für nicht 
lebensbedrohliche medizinische und zahnmedizinische Notfälle die Telefonnummer 
0800 33 66 55 (Aerztefon). Nach Abklärung des medizinischen Sachverhaltes durch 
dort anwesende Fachpersonen, wird Ihnen der passende Kontakt in Ihrer Region 
vermittelt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein allgemeinmedizinisches, ein 
körperliches oder psychisches Problem, Zahnschmerzen oder die Suche nach der 
richtigen Apotheke handelt. Der Anruf auf die Nummer 0800 33 66 55 ist kostenlos. 
 
Patienten-Fahrdienst 
Vermittlung (Montag bis Freitag): Telefon +41 43 543 09 96 
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Besta t tungsamt 

 Am Donnerstag, 2. Oktober 2025 ist in
Zollikerberg gestorben
JJääggeerr,,  SSiillvviiaa
geboren am 17. Februar 1947, von
Zürich ZH und Diepoldsau-Schmitter
SG, wohnhaft gewesen in Dübendorf,
Giessenplatz 1.

Die Beisetzung findet im engsten
Familienkreis statt.

Bestattungsamt

Bestattungen
 

Besta t tungsamt 
 Am Donnerstag, 2. Oktober 2025 ist in
Uster gestorben
FFrraauueennffeellddeerr,,  PPaauull
geboren am 14. April 1957, von
Dübendorf ZH und Henggart ZH,
wohnhaft gewesen in Dübendorf, Alte
Schwerzenbachstrasse 10.

Anzeigenverkauf und Beratung: 
Tel. 044 933 33 33 
servicedesk@zol.ch

Authentisch. 
Unabhängig. 

Vielfältig. 

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach  

Stadt ra t  Dübendorf  (k re iswahl le i tende Behörde)  

Erneuerungswahl der Mitglieder der Evangelisch-reformierten Kirchenpflege 
Dübendorf-Schwerzenbach für die Amtsdauer 2026–2030 

Wahlanordnung, leere Wahlzettel und Beiblatt 
 
Der Stadtrat Dübendorf als kreiswahlleitende Behörde ordnet den ersten Wahlgang für die Erneuerungswahl 
2026–2030 der Evangelisch-reformierten Kirchenpflege Dübendorf-Schwerzenbach (7 Mitglieder, davon eines 
als Präsidentin bzw. Präsident) auf 
 

Sonntag, 12. April 2026, an. 
 
Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am Sonntag, 14. Juni 2026 statt. 
 
Die Wahl wird gemäss Art. 6 Abs. 2 der Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde 
Dübendorf-Schwerzenbach sowie nach §§ 48 ff. des Gesetzes der politischen Rechte (GPR, LS 161) und der 
Verordnung über die politischen Rechte (VPR, LS 161.1) an der Urne mit leerem Wahlzettel und Beiblatt 
durchgeführt. 
 
Für die Wahl findet ein Vorverfahren statt (§§ 48 ff. GPR). Wahlvorschläge müssen bis spätestens am 
19. November 2025, 16.00 Uhr bei der Stadtverwaltung Dübendorf, Behördendienste, Usterstrasse 2, 8600 
Dübendorf, schriftlich eingereicht werden. Zur Wahrung dieser Frist müssen die Wahlvorschläge bis zu diesem 
Zeitpunkt bei der wahlleitenden Behörde eingetroffen sein (vgl. § 7a Abs. 2 VPR). 
 
Die Wahlvorschläge werden nach Ablauf der oben aufgeführten Frist im amtlichen Publikationsorgan veröffentlicht. 
Innert einer zweiten Frist von 7 Tagen, vom 5. Dezember 2025 bis 12. Dezember 2025, 14.00 Uhr, können die 
Wahlvorschläge geändert oder zurückgezogen werden, oder es können neue Wahlvorschläge eingereicht werden. 
 
Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang gelten auch für den zweiten Wahlgang. Bis zum 22. April 2026, 16.00 
Uhr können gültige Wahlvorschläge zurückgezogen oder neue Wahlvorschläge bei der wahlleitenden Behörde 
eingereicht werden. Das Wahlergebnis des ersten Wahlgangs wird am 17. April 2026 amtlich publiziert. 
 
Wählbar sind gem. Art. 20 Abs. 2 der Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons 
Zürich (LS 181.10) Mitglieder der Landeskirche, welche über das Schweizer Bürgerrecht oder eine 
ausländerrechtliche Bewilligung B, C oder Ci verfügen, das 18. Altersjahr vollendet haben und die weiteren 
Voraussetzungen gemäss Kirchenordnung erfüllen. Gem. Art. 5 Abs. 2 der Kirchgemeindeordnung der 
Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach sind auch Mitglieder der Landeskirche in die 
Kirchenpflege wählbar, die über keinen politischen Wohnsitz in der Stadt Dübendorf oder der Gemeinde 
Schwerzenbach verfügen.  
 
Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adresse, dem Zusatz 
"bisher", wenn die vorgeschlagene Person das Amt bereits innehat, sowie der Parteizugehörigkeit zu 
bezeichnen. Zudem kann zusätzlich oder anstelle des Vornamens der Name angegeben werden, unter dem die 
Person politisch oder im Alltag bekannt ist (Rufname). 
 
Jeder neue Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten des Wahlkreises unter Angabe von 
Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Adresse eigenhändig unterzeichnet sein. Diese können ihre Unterschrift 
nicht zurückziehen. Jede Person kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Der Wahlvorschlag kann mit einer 
Kurzbezeichnung versehen werden. 
 
Formulare für Wahlvorschläge können bei der Stadtverwaltung Dübendorf, der Gemeindeverwaltung 
Schwerzenbach sowie auf www.duebendorf.ch/wahlen2026 bezogen werden. 
 
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung 
innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen bei der 
Bezirkskirchenpflege Uster, Morfweg 7, 8610 Uster, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c VRG). Die Rekursschrift 
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 

 
Dübendorf, 10. Oktober 2025   Stadtrat Dübendorf (kreiswahlleitende Behörde) 

Wir engagieren uns 
für eine belebte Bergwelt.
berghilfe.ch

ZTG – sw  –  55 x 35

Stadt Dübendorf 

Sicherhei t  

Schiessgefahr  

Auf dem nachstehenden Schiessplatz 
wird wie folgt geschossen: 
 

"Werlen" Dübendorf 
 

Samstag, 11. Oktober 2025 
10.00 bis 12.00 Uhr 

 
Das gefährdete Gebiet darf aus  
Sicherheitsgründen nicht betreten  
werden. Bei Missachtung wird jede  
Haftung abgelehnt. 
 
Dübendorf, 10. Oktober 2025 



Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf  

Stadt ra t  Dübendorf  (k re iswahl le i tende Behörde)  

Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf  
(Dübendorf - Fällanden - Schwerzenbach) 

Erneuerungswahl der Mitglieder der Römisch-katholischen Kirchenpflege 
sowie deren Rechnungsprüfungskommission (RPK) für die Amtsdauer  

2026–2030 
Wahlanordnung, leere Wahlzettel und Beiblatt 

 
Der Stadtrat Dübendorf als kreiswahlleitende Behörde ordnet den ersten Wahlgang für die Erneuerungswahlen 
2026–2030 für folgende Behörden auf 
 

Sonntag, 12. April 2026, an. 
 
− Römisch-katholische Kirchenpflege Dübendorf 

(7 Mitglieder, davon eines als Präsidentin bzw. Präsident) 
− RPK der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf 

(5 Mitglieder, davon eines als Präsidentin bzw. Präsident) 
 
Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am Sonntag, 14. Juni 2026 statt. 
 
Die Wahl wird gemäss Art. 7 Abs. 2 der Kirchgemeindeordnung der Römisch-katholischen Kirchgemeinde 
Dübendorf (KGO) sowie nach §§ 48 ff. des Gesetzes der politischen Rechte (GPR, LS 161) und der Verordnung 
über die politischen Rechte (VPR, LS 161.1) an der Urne mit leerem Wahlzettel und Beiblatt durchgeführt. 
 
Für die Wahl findet ein Vorverfahren statt (§§ 48 ff. GPR). Wahlvorschläge müssen bis spätestens am 
19. November 2025, 16.00 Uhr bei der Stadtverwaltung Dübendorf, Behördendienste, Usterstrasse 2, 8600 
Dübendorf, schriftlich eingereicht werden. Zur Wahrung dieser Frist müssen die Wahlvorschläge bis zu diesem 
Zeitpunkt bei der wahlleitenden Behörde eingetroffen sein (vgl. § 7a Abs. 2 VPR). 
 
Die Wahlvorschläge werden nach Ablauf der oben aufgeführten Frist im amtlichen Publikationsorgan veröffentlicht. 
Innert einer zweiten Frist von 7 Tagen, vom 5. Dezember 2025 bis 12. Dezember 2025, 14.00 Uhr, können die 
Wahlvorschläge geändert oder zurückgezogen werden, oder es können neue Wahlvorschläge eingereicht werden. 
 
Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang gelten auch für den zweiten Wahlgang. Bis zum 22. April 2026, 16.00 
Uhr können gültige Wahlvorschläge zurückgezogen oder neue Wahlvorschläge bei der wahlleitenden Behörde 
eingereicht werden. Das Wahlergebnis des ersten Wahlgangs wird am 17. April 2026 amtlich publiziert. 
 
Wählbar sind gem. Art. 10 Abs. 1 der Kirchenordnung der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich 
(LS 182.10) die Mitglieder der Körperschaft, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Besitze des 
Schweizer Bürgerrechtes oder der Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung sind. Für die Wahl in die 
Kirchenpflege müssen die Voraussetzungen gemäss § 40 Abs. 1 und 5 des Kirchgemeindereglements der 
Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich (KGR) i.V.m. Art. 20 Abs. 2 der Kirchgemeindeordnung 
Dübendorf (KGO) erfüllt sein. Für die Wahl in die RPK gilt § 40 Abs. 1 und 3 KGR i.V.m. Art. 26 Abs. 3 KGO. 
 
Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adresse, dem Zusatz 
"bisher", wenn die vorgeschlagene Person das Amt bereits innehat, sowie der Parteizugehörigkeit zu 
bezeichnen. Zudem kann zusätzlich oder anstelle des Vornamens der Name angegeben werden, unter dem die 
Person politisch oder im Alltag bekannt ist (Rufname). 
 
Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten des Wahlkreises unter Angabe von Namen, 
Vornamen, Geburtsdatum und Adresse eigenhändig unterzeichnet sein. Diese können ihre Unterschrift nicht 
zurückziehen. Jede Person kann nur einen Wahlvorschlag pro Behörde unterzeichnen. Der Wahlvorschlag kann 
mit einer Kurzbezeichnung versehen werden. 
 
Formulare für Wahlvorschläge können bei der Stadtverwaltung Dübendorf, den Gemeindeverwaltungen Fällanden 
und Schwerzenbach sowie auf www.duebendorf.ch/wahlen2026 oder www.kath-dfs.ch bezogen werden. 
 
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte oder ihre Ausübung 
innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen bei der 
Rekurskommission der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich, c/o Silvia Eggenschwiler Suppan, 
Kull Ruzek Eggenschwiler Rechtsanwälte, Florastrasse 1, 8008 Zürich, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c VRG). 
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 

 
Dübendorf, 10. Oktober 2025   Stadtrat Dübendorf (kreiswahlleitende Behörde) 
 

Freiwillige für  
Tandemprojekt gesucht

Das Tandemprojekt «zäme da» bringt 
lokale Freiwillige mit geflüchteten  
Personen zusammen, um sie in ihrem  
Alltag und beim Ankommen in der  
Schweiz zu unterstützen.

Interesse geweckt?

Weitere Infos unter: 
www.zaeme-da.ch

Bestellen Sie kostenlos unseren Ratgeber:
Stiftung Heilsarmee Schweiz, Valérie Cazzin-Bussard, Tel. 031 388 06 39
testament@heilsarmee.ch

VORAUSSCHAUEND HANDELN –
AUS LIEBE ZU DEN NÄCHSTEN

Zu Lebzeiten Klarheit schaffen und auch nach dem Ableben für andere
da sein. Mittels Testament und Anordnungen für den Todesfall.

Amtliches

Curling-Club Dübendorf
Curling-Schule

Curling für 
Anfänger

Auch für die Saison 2025 / 2026 bieten wir 
Anfängerkurse für Erwachsene an. In 5 mal 2 
Stunden geben erfahrene InstruktorInnen eine 
solide Einführung in Technik und Taktik. Die 
Freude am Curling sowie sicheres Bewegen 
auf dem Eis sind die Ziele dieses Kurses. Am 
Kursende verstehen Sie die Grundbegriffe 
des Curlings und sind bereits in der Lage, an 
Spielen teilzunehmen. Der perfekte Einstieg in 
den Curlingsport!
Ort: Curlinghalle im Chreis 
Hermikonstrasse 68, 8600 Dübendorf
Kursinhalt: Steinabgabe, Wischen, Regeln, 
Taktik und Spirit of Curling
Zeitaufwand: 5 Abende à 2 Stunden jeweils 
mittwochs 19.00 – 21.00 Uhr
Kosten: 200 CHF pro TeilnehmerIn
Die Curling-Ausrüstung wird zur Verfügung 
gestellt. Sie brauchen nur warme bequeme 
Kleidung und saubere Hallenturnschuhe.
Kurs 1:	 24. September – 22. Oktober 2025
Kurs 2:	 29. Oktober – 26. November 2025
Kurs 3:	 7. Januar – 4. Februar 2026
www.ccd.ch/kurse
Auskunft und Anmeldung bei: Roswitha Kleiner, 
079 376 61 46, kurse@ccd.ch 
Die Anzahl Kursplätze ist beschränkt. 
Versicherung ist Sache der Teilnehmer.
Kinder (ab 5 Jahren) und Jugendliche können 
jederzeit in den Trainings der Nachwuchs
abteilung schnuppern. Meldet euch dazu bei 
unserem Leiter Nachwuchs, Marco Klaiber, 
079 663 61 22, nachwuchs@ccd.ch.



Amtliches

Notariatskreis Dübendorf  

Stadt ra t  Dübendorf  (k re iswahl le i tende Behörde)  

Notariatskreis Dübendorf  
(Dübendorf, Fällanden, Schwerzenbach, Volketswil, Wangen -Brüttisellen) 

Erneuerungswahl der Notarin bzw. des Notars für die 
Amtsdauer 2026–2030 

Wahlanordnung, stille Wahl 
 
Die Erneuerungswahl 2026–2030 der Notarin bzw. des Notars des Notariatskreises 
Dübendorf wird gemäss § 48 ff. des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR, LS 161) 
und der Verordnung über die politischen Rechte (VPR, LS 161.1) in stiller Wahl 
durchgeführt. Der Stadtrat Dübendorf als wahlleitende Behörde erklärt die vorgeschlagene 
Person als gewählt, wenn die Voraussetzungen für eine stille Wahl gemäss § 54a Abs. 1 
GPR erfüllt sind.  
 
Sind die Voraussetzungen für eine stille Wahl nicht erfüllt, wird eine Urnenwahl mit leerem 
Wahlzettel und Beiblatt durchgeführt. Der Stadtrat Dübendorf als kreiswahlleitende 
Behörde ordnet einen allfälligen ersten Wahlgang auf 
 

Sonntag, 12. April 2026, an. 
 
Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am Sonntag, 14. Juni 2026 statt. 
 
Für die Wahl findet ein Vorverfahren statt (§§ 48 ff. GPR). Wahlvorschläge müssen bis 
spätestens am 19. November 2025, 16.00 Uhr bei der Stadtverwaltung Dübendorf, 
Behördendienste, Usterstrasse 2, 8600 Dübendorf, schriftlich eingereicht werden. Zur 
Wahrung dieser Frist müssen die Wahlvorschläge bis zu diesem Zeitpunkt bei der 
wahlleitenden Behörde eingetroffen sein (vgl. § 7a Abs. 2 VPR). 
 
Die Wahlvorschläge werden nach Ablauf der oben aufgeführten Frist im amtlichen 
Publikationsorgan veröffentlicht. Innert einer zweiten Frist von 7 Tagen, vom 5. Dezember 
2025 bis 12. Dezember 2025, 14.00 Uhr, können die Wahlvorschläge geändert oder 
zurückgezogen werden, oder es können neue Wahlvorschläge eingereicht werden. 
 
Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang gelten auch für den zweiten Wahlgang. Bis zum 
22. April 2026, 16.00 Uhr können gültige Wahlvorschläge zurückgezogen oder neue 
Wahlvorschläge bei der wahlleitenden Behörde eingereicht werden. Das Wahlergebnis des 
ersten Wahlgangs wird am 17. April 2026 amtlich publiziert. 
 
Wählbar gemäss § 10 des Notariatsgesetzes (LS 242) ist jede stimmberechtigte Person 
mit Wohnsitz im Kanton Zürich (§ 23 GPR), die im Besitze des Wahlfähigkeitszeugnisses 
ist. Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, 
Beruf, Adresse, dem Zusatz "bisher", wenn die vorgeschlagene Person das Amt bereits 
innehat, sowie der Parteizugehörigkeit zu bezeichnen. Zudem kann zusätzlich oder 
anstelle des Vornamens der Name angegeben werden, unter dem die Person politisch 
oder im Alltag bekannt ist (Rufname). 
 
Jeder Vorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten des Wahlkreises unter 
Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Adresse eigenhändig 
unterzeichnet sein. Diese können ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann 
nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Der Wahlvorschlag kann mit einer 
Kurzbezeichnung versehen werden. 
 
Formulare für Wahlvorschläge können bei sämtlichen Gemeinde- resp. Stadtverwaltungen 
des Wahlkreises sowie auf www.duebendorf.ch/wahlen2026 bezogen werden. 
 
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster, 
erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c VRG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung erhalten. 
 
Dübendorf, 10. Oktober 2025      Stadtrat Dübendorf (kreiswahlleitende Behörde) 

 

Aktuelle Gruppen im Aufbau: 
• ADHS 
• Borderline 
• Eltern von depressiven Jugendlichen und 

Erwachsenen 
• ME/CFS oder Long Covid 
• Schlafapnoe 
• Schwangerschaftsabbruch 

 
Weitere Gruppen finden Sie auf:  wwwwww..sseellbbsstthhiillffeezzeennttrruumm--zzoo..cchh,,  TTeelleeffoonn  004444  994411  7711  0000 

 



Amtliches

Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach  

Stadt ra t  Dübendorf  (k re iswahl le i tende Behörde)  

Erneuerungswahl der Mitglieder der Sekundarschulpflege Dübendorf -
Schwerzenbach für die Amtsdauer 2026–2030 

Wahlanordnung, stille Wahl 
 
Die Erneuerungswahl 2026–2030 der Sekundarschulpflege Dübendorf-Schwerzenbach (7 Mitglieder, davon 
eines als Präsidentin bzw. Präsident) wird gemäss Art. 9 der Gemeindeordnung der Sekundarschule Dübendorf -
Schwerzenbach sowie nach §§ 48 ff. des Gesetzes der politischen Rechte (GPR, LS 161) und der Verordnung 
über die politischen Rechte (VPR, LS 161.1) in stiller Wahl durchgeführt. Der Stadtrat Dübendorf als 
wahlleitende Behörde erklärt die vorgeschlagenen Personen als gewählt, wenn die Voraussetzungen für eine 
stille Wahl gemäss § 54a Abs. 1 GPR erfüllt sind.  
 
Sind die Voraussetzungen für eine stille Wahl nicht erfüllt, findet gemäss Art. 9 der Gemeindeordnung der 
Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach eine Wahl mit leerem Wahlzettel und Beiblatt an der Urne statt. Der 
Stadtrat Dübendorf als kreiswahlleitende Behörde ordnet einen allfälligen ersten Wahlgang auf 
 

Sonntag, 12. April 2026, an. 
 
Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am Sonntag, 14. Juni 2026 statt. 
 
Für die Wahl findet ein Vorverfahren statt (§§ 48 ff. GPR). Wahlvorschläge müssen bis spätestens am 
19. November 2025, 16.00 Uhr bei der Stadtverwaltung Dübendorf, Behördendienste, Usterstrasse 2, 8600 
Dübendorf, schriftlich eingereicht werden. Zur Wahrung dieser Frist müssen die Wahlvorschläge bis zu diesem 
Zeitpunkt bei der wahlleitenden Behörde eingetroffen sein (vgl. § 7a Abs. 2 VPR). 
 
Die Wahlvorschläge werden nach Ablauf der oben aufgeführten Frist im amtlichen Publikationsorgan 
veröffentlicht. Innert einer zweiten Frist von 7 Tagen, vom 5. Dezember 2025 bis 12. Dezember 2025, 14.00 
Uhr, können die Wahlvorschläge geändert oder zurückgezogen werden, oder es können neue Wahlvorschläge 
eingereicht werden. 
 
Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang gelten auch für den zweiten Wahlgang. Bis zum 22. April 2026, 16.00 
Uhr können gültige Wahlvorschläge zurückgezogen oder neue Wahlvorschläge bei der wahlleitenden Behörde 
eingereicht werden. Das Wahlergebnis des ersten Wahlgangs wird am 17. April 2026 amtlich publiziert. 
 
Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren politischen Wohnsitz in der Sekundarschulgemeinde 
Dübendorf-Schwerzenbach (Gebiet der Stadt Dübendorf oder der Gemeinde Schwerzenbach) hat. Die 
vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adresse, dem Zusatz 
"bisher", wenn die vorgeschlagene Person das Amt bereits innehat, sowie der Parteizugehörigkeit zu 
bezeichnen. Zudem kann zusätzlich oder anstelle des Vornamens der Name angegeben werden, unter dem die 
Person politisch oder im Alltag bekannt ist (Rufname). 
 
Jeder Vorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten des Wahlkreises unter Angabe von Namen, 
Vornamen, Geburtsdatum und Adresse eigenhändig unterzeichnet sein. Diese können ihre Unterschrift nicht 
zurückziehen. Jede Person kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Der Wahlvorschlag kann mit einer 
Kurzbezeichnung versehen werden. 
 
Formulare für Wahlvorschläge können bei der Stadtverwaltung Dübendorf, der Gemeindeverwaltung 
Schwerzenbach sowie auf www.duebendorf.ch/wahlen2026 bezogen werden. 
 
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre 
Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim 
Bezirksrat Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c VRG). Die Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 

 
Dübendorf, 10. Oktober 2025   Stadtrat Dübendorf (kreiswahlleitende Behörde) 

Verein Kino Orion 
Neuhofstrasse 23 
8600 Dübendorf  

Tel. 044 821 90 60
Freitag 10.10.2025 18.00 WHERE THE WIND COMES FROM
Freitag 10.10.2025 20.15 MATERIALISTS
Samstag 11.10.2025 15.00 DER PRANK  

(Hello Family Vorpremiere)
Samstag 11.10.2025 18.00 QUAND VIENT L‘AUTOMNE
Samstag 11.10.2025 20.15 THE ROSES
Sonntag 12.10.2025 11.30 IN DIE SONNE SCHAUEN
Sonntag 12.10.2025 15.00 DER PRANK  

(Hello Family Vorpremiere)
Sonntag 12.10.2025 18.00 Orion Talk: MOLA  

(Special mit Regisseur  
Martin Brauen)

Montag 13.10.2025 20.00 Monday Blues: bomzero 
(Freestyle Guitar)

Mittwoch 15.10.2025 15.00 DIE SCHULE DER MAGISCHEN 
TIERE 4

Mittwoch 15.10.2025 20.15 Men‘s Night:  
ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Donnerstag 16.10.2025 18.00 MATERIALISTS
Donnerstag 16.10.2025 20.15 STILLER

Reservation Monday Blues: info@kino-orion.ch
Reservation Filmprogramm www.kino-orion.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde  
Dübendorf-Schwerzenbach

www.rez.ch
Sonntag, 12. Oktober 
  9.30	� Kirche im Wil, Gottesdienst,  

Pfr. Daniel Schaltegger,  
anschl. Kirchenkaffee

11.00	� Kirche Schwerzenbach,  
Gottesdienst,  
Pfr. Daniel Schaltegger,  
anschl. Kirchenkaffee

Mittwoch, 15. Oktober 
  7.30	� Kirche Schwerzenbach,  

Morgengebet, anschl. Zmorge  
im Pfarrhaussaal

glattal.church, Schwerzenbach
Wir sind eine Familiengemeinde –
Jung und Alt sind herzlich willkommen!
Sonntags-Gottesdienst um 10.00 Uhr,
inkl. Kinderprogramm.
Details unter www.glattal.church

Kirche Wigarten, Fällanden

Gottesdienste/Termine: 
www.kirchewigarten.ch

Kirchliche Anzeigen

      EEvvaannggeelliisscchh--RReeffoorrmmiieerrttee  
KKiirrcchhggeemmeeiinnddee--FFäällllaannddeenn 
www.refkirchefaellanden.ch 

Sonntag, 12. Oktober 
10.00 Gottesdienst 
          Pfr. Peter Haueis 
          Musik: Dorothee Arter (Orgel)                                                

CHF 30.–
für eineWoche Gassen-Zmorge

SMS mit SIEBER30 an 488
Weitere Informationen auf

www.swsieber.ch
info@zuercher-lighthouse.ch
www.zuercher-lighthouse.ch

Am Ende sind wir für Sie da.

Das Zürcher Lighthouse
bietet ein letztes
Zuhause für unheilbar
kranke Menschen.

Tragen Sie Ihre
Last nicht alleine


